
Bildungsdepartement   
 Amt für Volksschulen und Sport

 

 Kollegiumstrasse 28 
Postfach 2191 
6431 Schwyz 
Telefon 041 819 19 11 
Telefax 041 819 19 17 
 

  
Anmeldeformular für die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur, Russisch 

         ,   
 

 
Vorname und Name des Schülers / der Schülerin  

   /    

Geburtsdatum  
   

Vorname und Name des Vaters  
     

Vorname und Name der Mutter  
     

Strasse und Hausnummer  
      

Postleitzahl / Wohnort  
 /    

Telefon  
  

 
Ich melde meinen Sohn / meine Tochter für den Besuch der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur an und verpflichte 
mich, für einen regelmässigen Kursbesuch zu sorgen. Die Anmeldung gilt ab der 1. Klasse bis zum Ende der obligatori-
schen Schulzeit. Eine Abmeldung durch die Eltern ist in der Regel nur auf Ende eines Schuljahres möglich und hat schrift-
lich bei der Schulkoordinatorin / beim Schulkoordinator (Adresse siehe unten) zu erfolgen . Für den Kurse haben die Eltern 
eine Betrag zu entrichten. Auskunft gibt der Schulkoordinator/ die Schulkoordinatorin. 

   /               
.    1      .    

                
  (   ).     .    

   . 
 
Datum  Unterschrift der Eltern  

     

 

Name und Adresse des Schulkoordinators / der Schulkoordinatorin: 
    : 

 
 
Frau Maria Boulter 
Russischer Kulturverein & Russische Schule „SUWOROW“, Felsenstrasse 92, 8832 Wollerau SZ 
Telefon 078 728 77 30, e-mail info@suworow-verein.com, www.suworow-verein.com 
 

 
Das Formular ist dem Schweizer Klassenlehrer / der Klassenlehrerin zur Weiterleitung abzugeben. 

           . 
Dieser Abschnitt wird von der Schweizer Lehrkraft ausgefüllt (       -

): 

Schulort  Schulhaus  

Klasse  Name der Lehrperson  

Datum  Telefon  

Rücksendung bis spätestens Ende Februar! 



Information für die Eltern 

 
In den Kursen in Heimatlicher Sprache und Kultur erweitern fremdsprachige Kinder und 
Jugendliche die Kenntnisse in ihrer Muttersprache und ihrer Herkunftskultur. Gute 
Kenntnisse der Muttersprache sind beim Deutschlernen, für den Aufbau der eigenen 
Identität, für den Kontakt mit den Verwandten und für eine allfällige Rückkehr von Be-
deutung. 
 
Für die Kurse in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) gelten folgende Regelungen: 
 
1. Der Zusatzunterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) ist integrierender 

Bestandteil der obligatorischen Schulpflicht.  
 

2. Der Besuch des Zusatzunterrichts ist freiwillig. Wird der Zusatzunterricht nicht be-
sucht, nehmen die Kinder am ordentlichen Unterricht teil. 

 
3. Für den Zusatzunterricht können wöchentlich höchstens zwei Unterrichtsstunden zu 

45 Minuten innerhalb der ordentlichen Unterrichtszeit eingesetzt werden. Dabei ist 
aber darauf zu achten, dass die teilnehmenden Kinder durch ihre Abwesenheit nicht 
in den Promotionsfächern benachteiligt werden. Die restlichen Stunden des Zusatzun-
terrichts sind ausserhalb der ordentlichen Unterrichtszeit zu erteilen. 

 
 

4. Die Organisation des Zusatzunterrichts ist Sache der zuständigen Konsulate. Dasselbe 
gilt auch für die Anstellung und Besoldung der Lehrpersonen, die Bereitstellung der 
Lehrmittel und des Unterrichtsmaterials sowie für das Aufgebot der Schüler. 

5. Der Einbau des Zusatzunterrichts in die ordentliche Unterrichtszeit erfolgt in direkter 
Absprache zwischen den Beauftragten der Konsulate und der Schulleitung bzw. der 
entsprechenden Lehrerschaft. 
 

6. Die im Zusatzunterricht erteilten Noten sind neben einem allfälligen separaten Zeug-
nis ins offizielle Schulzeugnis unter der Fachbezeichnung „Heimatliche Sprache und 
Kultur“ einzutragen. 
 

7. Die Absenzkontrolle wird durch die Lehrperson des Zusatzunterrichts geführt und zur 
Eintragung in das offizielle Zeugnis dem Klassenlehrer übergeben. 

8. Der Zusatzunterricht untersteht in fachlich-didaktischer Hinsicht der Aufsicht der von 
den Konsulaten bezeichneten Aufsichtspersonen. 

9. Die Schulbehörden der Gemeinden und Bezirke gestatten im Rahmen ihrer Möglich-
keiten die Durchführung der Kurse und stellen wenn immer möglich die Räume und 
Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung. 
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